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Vorvertragliche Informationen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Lebensversicherungen interessieren.

Das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sieht vor, dass wir Sie vor Vertragsabschluss über Ihren Vertragspartner sowie den
wesentlichen Inhalt Ihres Versicherungsvertrages informieren.

Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG (nachstehend Allianz Suisse genannt) ist eine Aktiengesellschaft (AG)
schweizerischen Rechts mit Sitz in Wallisellen. Sie unterliegt den schweizerischen Gesetzen insbesondere auch dem
Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG) und wird von der Finanzmarktaufsicht (FINMA)
beaufsichtigt. Die Aufsichtsgesetzgebung bezweckt insbesondere den Schutz der Versicherten vor den Insolvenzrisiken der
Versicherungsunternehmen und vor Missbräuchen.

Der Hauptsitz der Allianz Suisse befindet sich:

Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen

In der Offerte und/oder im Antrag finden Sie Informationen über:

Offerte Antrag

_  die versicherten Leistungen, die versicherten Risiken sowie Angaben zu den verwendeten
    Tarifgrundlagen

X X

_  die geschuldeten Prämien unter Berücksichtigung der Zahlweise (einmalig, jährlich,
    halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich)

X X

_  die Versicherungsdauer inklusive Beginn und Ablauf der Versicherung sowie die
    Prämienzahlungsdauer

X X

_  den Datenschutz mit Regeln zur Bearbeitung von Personendaten X

_  die dem abzuschliessenden Versicherungsvertrag zu Grunde liegenden Bedingungen, wie
    Allgemeine Bedingungen (AB), Ergänzende Bedingungen (EB), Zusatzbedingungen (ZB)
    und Besondere Bedingungen (BB)

X X

Die für die Überschussermittlung und die Überschussbeteiligung geltenden Berechnungsgrundlagen und
Verteilungsgrundsätze/-methoden ergeben sich aus den Ergänzenden Bedingungen zur Überschussbeteiligung.

Tarifgrundlagen:

In Offerte und Antrag sowie - nach erfolgtem Abschluss der Versicherung - in der Police sind die jeweils pro Tarif für die
Berechnungen verwendeten Tarifgrundlagen aufgeführt.

Begriffserklärungen:

Technischer Zinssatz bezeichnet den für die Tarifierung der jeweiligen garantierten Leistungen verwendeten Zins-
satz.

EKM/EKF AS09 bezeichnen die Sterbetafeln, welche der Tarifierung von Kapitalversicherungen in der Einzelle-
bensversicherung zugrunde liegen. "EKM" steht für EinzelKapitalMänner, "EKF" für EinzelKapi-
talFrauen.

EIM/EIF AS09 bezeichnen die Invaliditätstafeln, welche der Tarifierung von Erwerbsunfähigkeitsversicherun-
gen zugrunde liegen. "EIM" steht für EinzelInvaliditätMänner, "EIF" für EinzelInvaliditätFrauen.


